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Abrechnung Kita-Elternbeiträge während der Notbetreuung vom  
14.12.2020 bis 14.02.2021 
 
Die Mitteilung gilt  für die Kindertageseinrichtungen in Trägerschaft der Großen Kreisstadt 
Löbau, der Gemeinde Großschweidnitz, der Gemeinde Lawalde, der Gemeinde Rosenbach und 
der Löbauer Tagespflegestellen. 
 
Durch das  Land Sachsen wurde beschlossen, dass vom 14.12.2020 bis zum 14.02.2021 nur 
Elternbeiträge zu bezahlen sind, sofern eine Notbetreuung in Anspruch genommen wurde. 
 
Die Elternbeiträge für die Notbetreuung wurden tagesgenau anhand der Anwesenheit berechnet. Die 
gezahlten Gruppen- und Getränkebeiträge im Dezember und Januar werden für die Monate Februar 
und März genutzt. 
 
Die Verwaltung hat monatsweise (Dezember, Januar, Februar) Korrekturbuchungen durchgeführt. 
Somit entstanden teilweise Guthaben, da in diesen Monaten bereits Elternbeiträge bezahlt bzw. 
überwiesen wurden. Sämtliche Guthaben aus diesen Monaten werden mit den Fälligkeiten Februar 
und März verrechnet und Restguthaben werden ausgezahlt. 
 
Am 12.03.2021 erfolgt die Elternbeitragsbuchung, für Rosenbach wird dies am 25.03.2021 realisiert. 
Im Vorfeld erhalten die Eltern einen Kontoauszug, in dem ersichtlich ist, welche Differenz von Ihnen 
noch zu zahlen ist. Sofern die Bankverbindung auf dem Auszug ersichtlich ist, liegt eine 
Einzugsermächtigung vor. In diesem Fall müssen die Eltern nichts überweisen und der Beitrag wird 
am 12.03.2021 von dem genannten Konto abgebucht. Alle anderen Eltern bitten wir um Überweisung 
des Differenzbetrages, der am Ende des Kontoauszuges steht. 
 
Sind Betreuungsverträge im o. g. Zeitraum beendet oder begonnen worden, erfolgt eine individuelle 
Prüfung bzw. Berechnung der Elternbeiträge. Mögliche Guthaben werden auf das angegebene Konto 
erstattet. 
 
Für Rückfragen stehen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Fachbereiches gern zur Verfügung: 
Stadtverwaltung Löbau, Tel.:  03585/450250, E-Mail: kinder@loebau.de 


